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Verfahren für die Apostillierung von Führungszeugnissen:
Antragstellung aus dem Inland

1. Antragsteller (m/w/d)

Antragstellung 
aus dem  
Inland

beantragt ein Führungszeugnis bei  
der zuständigen Meldebehörde  

oder über das Online-Portal des BfJ

teilt dabei unter Angabe  
des Landes mit,  

dass er eine Apostille oder eine  
Endbeglaubigung benötigt

2. Das BfJ 

versendet postalisch das  
vorbeglaubigte Führungszeugnis

3. Antragsteller (m/w/d) 
stellt einen Online-Antrag beim  

BfAA für die Erteilung einer  
Apostille oder Endbeglaubigung

sendet das Führungszeugnis im Original 
mit dem Antragsformular an das BfAA

4. Das BfAA

sendet postalisch das Führungs-
zeugnis mit Apostille /  

Endbeglaubigung zurück

5. Antragsteller (m/w/d)


	Verfahren für die Apostillierung von Führungszeugnissen: Antragstellung aus dem Inland

